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Bebauungsplan 1a „Monterkampgebiet“, 1. Änderung 

 
- Aufstellungsbeschluss und Öffentliche Auslegung - 

 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Kamp-Lintfort hat in seiner öffentlichen Sitzung am 22.02.2022 
die Aufstellung des Bebauungsplanes 1a „Monterkampgebiet“, 1. Änderung gemäß § 2 Abs. 1 BauGB be-
schlossen, den Entwurf gebilligt und den Beschluss gefasst, den Planentwurf gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich auszulegen.  
 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Im beschleunigten 
Verfahren kann von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach den §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 
BauGB abgesehen werden. Zudem wird von der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Um-
weltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezo-
gener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 
BauGB abgesehen. 
 
Planungsziel & Plangebiet 
Im südlichen Teil des Geisbruch befindet sich das Wohngebiet Monterkamp. Am östlichen Rand des Wohn-
gebietes, zwischen Lange Straße und Eyller Straße gelegen, befindet sich ein Kinderspielplatz. Gemäß 
dem im Juni 2019 beschlossenen Spiel- und Bewegungsraumkonzept besteht an dieser Spielfläche kein 
Bedarf mehr. Die Spielplatzfläche kann daher aufgegeben und entsprechend ihrer unmittelbaren Umge-
bung als Wohngrundstück nachgenutzt werden. Das Grundstück ist im Bebauungsplan 1a „Monterkamp-
gebiet“ entsprechend seiner bisherigen Nutzung als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Kin-
derspielplatz“ festgesetzt. Die angestrebte wohnbauliche Nutzung der Fläche ist mit den planungsrechtli-
chen Vorgaben nicht umsetzbar. Der Bebauungsplan soll daher geändert werden. Der Planbereich des 
Bebauungsplans 1a „Monterkampgebiet“, 1. Änderung ist im beigefügten Übersichtsplan dargestellt. 
 
Beteiligungszeitraum 
Die öffentliche Beteiligung am Bebauungsplanverfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgt in der Zeit  
 

vom 11. März 2022 bis zum 11. April 2022. 
 

Während dieser Zeit können die Planunterlagen eingesehen werden und es besteht für alle Interessierten 
die Gelegenheit, sich über die Planungen zu informieren. Äußerungen und Anregungen können schriftlich 
oder zu Protokoll gegeben werden. Zudem besteht die Möglichkeit, Mitteilungen per E-Mail an die Adresse: 
planungsamt@kamp-lintfort.de zu geben. 
 
Unterlagen 
Die vollständigen Unterlagen können auf der Homepage der Stadt Kamp-Lintfort unter der Adresse 
www.kamp-lintfort.de/de/planung/aktuelle-planverfahren eingesehen werden oder über das zentrale Inter-
netportal des Landes unter www.bauleitplanung.nrw.de aufgerufen werden. Sofern Sie sich die Unterlagen 
postalisch zusenden lassen möchten, können Sie sich unter 02842/912-425 mit dem Planungsamt in Ver-
bindung setzen. Die Form der Auslegung entspricht den Vorgaben des § 3 Planungssicherstellungsgesetz 
(PlanSiG).  
 
Kontaktaufnahme 
Wir bieten Ihnen an, Ihre Fragen und Hinweise zur Planung mit dem/r zuständige/n Sachbearbeiter/in wäh-
rend der nachfolgend genannten Dienstzeiten unter 02842/912-425 telefonisch zu erörtern und sich über 
die Planungen zu informieren. Sofern darüber hinaus eine persönliche Einsichtnahme im Rathaus ge-
wünscht ist, bitten wir Sie, sich vorab während der Dienstzeiten (montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 
12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 
18.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) unter 02842/912-425 mit dem Planungsamt in Verbindung 
zu setzen, damit wir Ihnen eine Einsichtnahme nach Absprache ermöglichen können.  
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Hinweis 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
 
Datenschutzhinweis 
Gemäß Datenschutzgrundverordnung wird darauf hingewiesen, dass personenbezogene Daten in den ab-
gegebenen Stellungnahmen zum Zweck der Abwägung nach dem Baugesetzbuch erhoben und gespei-
chert werden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt nach Artikel 13 EU-
Datenschutzgrundverordnung zum Thema „Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung“, welches mit 
ausliegt. 
 
Kamp-Lintfort, den 25. Februar 2022 
 
 
Prof. Dr. Landscheidt 
Bürgermeister  
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Bebauungsplan 1k „Goethestraße / erweitertes Monterkampgebiet“ 1. Änderung 

 
- Aufstellungsbeschluss und Öffentliche Auslegung - 

 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Kamp-Lintfort hat in seiner öffentlichen Sitzung am 22.02.2022 
die Aufstellung des Bebauungsplanes 1k „Goethestraße / erweitertes Monterkampgebiet“ 1. Änderung ge-
mäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen, den Entwurf gebilligt und den Beschluss gefasst, den Planentwurf 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.  
 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Im beschleunigten 
Verfahren kann von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach den §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 
BauGB abgesehen werden. Zudem wird von der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Um-
weltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezo-
gener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 
BauGB abgesehen. 
 
Planungsziel & Plangebiet 
Im südlichen Teil des Geisbruch zwischen Krankenhaus und Eyller Straße gelegen, befindet sich das 
Wohngebiet an der Ahornstraße. Im Westen des Wohngebietes befindet sich ein Kinderspielplatz. Gemäß 
dem im Juni 2019 beschlossenen Spiel- und Bewegungsraumkonzept besteht an dieser Spielfläche kein 
Bedarf mehr. Die Spielplatzfläche kann daher aufgegeben und entsprechend ihrer unmittelbaren Umge-
bung als Wohngrundstück nachgenutzt werden. Das Grundstück ist im Bebauungsplan 1k „Goethestraße 
/ erweitertes Monterkampgebiet“ entsprechend seiner bisherigen Nutzung als öffentliche Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung „Kinderspielplatz“ festgesetzt. Die angestrebte wohnbauliche Nutzung der Fläche 
ist mit den planungsrechtlichen Vorgaben nicht umsetzbar. Der Bebauungsplan soll daher geändert wer-
den. Der Planbereich des Bebauungsplans 1k „Goethestraße / erweitertes Monterkampgebiet“ 1. Änderung 
ist im beigefügten Übersichtsplan dargestellt. 
 
Beteiligungszeitraum 
Die öffentliche Beteiligung am Bebauungsplanverfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgt in der Zeit  
 

vom 11. März 2022 bis zum 11. April 2022. 
 
Während dieser Zeit können die Planunterlagen eingesehen werden und es besteht für alle Interessierten 
die Gelegenheit, sich über die Planungen zu informieren. Äußerungen und Anregungen können schriftlich 
oder zu Protokoll gegeben werden. Zudem besteht die Möglichkeit, Mitteilungen per E-Mail an die Adresse: 
planungsamt@kamp-lintfort.de zu geben. 
 
Unterlagen 
Die vollständigen Unterlagen können auf der Homepage der Stadt Kamp-Lintfort unter der Adresse 
www.kamp-lintfort.de/de/planung/aktuelle-planverfahren eingesehen werden oder über das zentrale Inter-
netportal des Landes unter www.bauleitplanung.nrw.de aufgerufen werden. Sofern Sie sich die Unterlagen 
postalisch zusenden lassen möchten, können Sie sich unter 02842/912-425 mit dem Planungsamt in Ver-
bindung setzen. Die Form der Auslegung entspricht den Vorgaben des § 3 Planungssicherstellungsgesetz 
(PlanSiG).  
 
Kontaktaufnahme 
Wir bieten Ihnen an, Ihre Fragen und Hinweise zur Planung mit dem/r zuständige/n Sachbearbeiter/in wäh-
rend der nachfolgend genannten Dienstzeiten unter 02842/912-425 telefonisch zu erörtern und sich über 
die Planungen zu informieren. Sofern darüber hinaus eine persönliche Einsichtnahme im Rathaus ge-
wünscht ist, bitten wir Sie, sich vorab während der Dienstzeiten (montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 
12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 
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18.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) unter 02842/912-425 mit dem Planungsamt in Verbindung 
zu setzen, damit wir Ihnen eine Einsichtnahme nach Absprache ermöglichen können.  
 
Hinweis 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
 
Datenschutzhinweis 
Gemäß Datenschutzgrundverordnung wird darauf hingewiesen, dass personenbezogene Daten in den ab-
gegebenen Stellungnahmen zum Zweck der Abwägung nach dem Baugesetzbuch erhoben und gespei-
chert werden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt nach Artikel 13 EU-
Datenschutzgrundverordnung zum Thema „Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung“, welches mit 
ausliegt. 
 
Kamp-Lintfort, den 25. Februar 2022 
 
 
Prof. Dr. Landscheidt 
Bürgermeister  
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Bebauungsplan 9b „Hoerstgen Peterstraße“ 1. Änderung der 1. Änderung 

 
- Aufstellungsbeschluss und Öffentliche Auslegung - 

 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Kamp-Lintfort hat in seiner öffentlichen Sitzung am 22.02.2022 
die Aufstellung des Bebauungsplanes 9b „Hoerstgen Peterstraße“ 1. Änderung der 1. Änderung gemäß § 
2 Abs. 1 BauGB beschlossen und den Entwurf gebilligt, sowie den Beschluss gefasst, den Planentwurf 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.  
 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Im beschleunigten 
Verfahren kann von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach den §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 
BauGB abgesehen werden. Zudem wird von der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Um-
weltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 
BauGB abgesehen. 
 
Planungsziel & Plangebiet 
Im Ortsteil Hoerstgen liegt östlich der Dorfstraße und nördlich der Peterstraße ein Wohngebiet in zentraler 
Ortslage. Im Norden des Wohngebietes befand sich ein Kinderspielplatz. Gemäß dem Spielflächenkonzept 
aus dem Jahr 2006 wurde die Spielfläche aufgegeben, der Rückbau der Geräte ist bereits vor Jahren er-
folgt. Die Fläche soll nun entsprechend ihrer unmittelbaren Umgebung als Wohngrundstück nachgenutzt 
werden. Das Grundstück ist im Bebauungsplan 9b „Hoerstgen Peterstraße“ 1. Änderung entsprechend 
seiner bisherigen Nutzung als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Kinderspielplatz“ festge-
setzt. Die angestrebte wohnbauliche Nutzung der Fläche ist mit den planungsrechtlichen Vorgaben nicht 
umsetzbar. Der Bebauungsplan soll daher geändert werden. Der Planbereich des Bebauungsplans 9b 
„Hoerstgen Peterstraße“ 1. Änderung der 1. Änderung ist im beigefügten Übersichtsplan dargestellt.  
 
Beteiligungszeitraum 
Die öffentliche Beteiligung am Bebauungsplanverfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgt in der Zeit  
 

vom 11. März 2022 bis zum 11. April 2022. 
 

Während dieser Zeit können die Planunterlagen eingesehen werden und es besteht für alle Interessierten 
die Gelegenheit, sich über die Planungen zu informieren. Äußerungen und Anregungen können schriftlich 
oder zu Protokoll gegeben werden. Zudem besteht die Möglichkeit, Mitteilungen per E-Mail an die Adresse: 
planungsamt@kamp-lintfort.de zu geben. 
 
Unterlagen 
Die vollständigen Unterlagen können auf der Homepage der Stadt Kamp-Lintfort unter der Adresse 
www.kamp-lintfort.de/de/planung/aktuelle-planverfahren eingesehen werden oder über das zentrale In-
ternetportal des Landes unter www.bauleitplanung.nrw.de aufgerufen werden. Sofern Sie sich die Unter-
lagen postalisch zusenden lassen möchten, können Sie sich unter 02842/912-324 mit dem Planungsamt in 
Verbindung setzen. Die Form der Auslegung entspricht den Vorgaben des § 3 Plan-
ungssicherstellungsgesetz (PlanSiG).  
 
Kontaktaufnahme 
Wir bieten Ihnen an, Ihre Fragen und Hinweise zur Planung mit dem/r zuständige/n Sachbearbeiter/in wäh-
rend der nachfolgend genannten Dienstzeiten unter 02842/912-324 telefonisch zu erörtern und sich über 
die Planungen zu informieren. Sofern darüber hinaus eine persönliche Einsichtnahme im Rathaus ge-
wünscht ist, bitten wir Sie, sich vorab während der Dienstzeiten (montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 
12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 
18.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) unter 02842/912-324 mit dem Planungsamt in Verbindung 
zu setzen, damit wir Ihnen eine Einsichtnahme nach Absprache ermöglichen können.  
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Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
 
Datenschutzhinweis 
Gemäß Datenschutzgrundverordnung wird darauf hingewiesen, dass personenbezogene Daten in den 
abgegebenen Stellungnahmen zum Zweck der Abwägung nach dem Baugesetzbuch erhoben und ge-
speichert werden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt nach Artikel 13 EU-
Datenschutzgrundverordnung zum Thema „Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung“, welches mit 
ausliegt. 
 
Kamp-Lintfort, den 25. Februar 2022 
 
 
Prof. Dr. Landscheidt 
Bürgermeister  
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Bebauungsplan 20d Teil B „Niersenberggebiet südlich der Fasanenstraße“ 2. Änderung 

 
- Aufstellungsbeschluss und Öffentliche Auslegung - 

 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Kamp-Lintfort hat in seiner öffentlichen Sitzung am 22.02.2022 
die Aufstellung des Bebauungsplanes 20d Teil B „Niersenberggebiet südlich der Fasanenstraße“ 2. Ände-
rung gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen, den Entwurf gebilligt und den Beschluss gefasst, den Plan-
entwurf gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.  
 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Im beschleunigten 
Verfahren kann von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach den §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 
BauGB abgesehen werden. Zudem wird von der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Um-
weltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezo-
gener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 
BauGB abgesehen. 
 
Planungsziel & Plangebiet 
Im südöstlichen Teil des Niersenbruchs, zwischen Adlerweg und Rheinberger Straße gelegen, befindet 
sich das Wohngebiet am Dohlenweg. Im Süden des Wohngebietes, nördlich des Lärmschutzwalls zur 
Rheinberger Straße, befindet sich der Kinderspielplatz am Zeisigweg. Gemäß dem im Juni 2019 beschlos-
senen Spiel- und Bewegungsraumkonzept besteht an dieser Spielfläche kein Bedarf mehr. Die Spielplatz-
fläche kann daher aufgegeben und entsprechend ihrer unmittelbaren Umgebung als Wohngrundstück 
nachgenutzt werden. Das Grundstück ist im Bebauungsplan 20d Teil B „Niersenberggebiet südlich der 
Fasanenstraße“ entsprechend seiner bisherigen Nutzung als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung „Kinderspielplatz“ festgesetzt. Die angestrebte wohnbauliche Nutzung der Fläche ist mit den pla-
nungsrechtlichen Vorgaben nicht umsetzbar. Der Bebauungsplan soll daher geändert werden. Der Plan-
bereich des Bebauungsplanes 20d Teil B „Niersenberggebiet südlich der Fasanenstraße“ 2. Änderung ist 
im beigefügten Übersichtsplan dargestellt. 
 
Beteiligungszeitraum 
Die öffentliche Beteiligung am Bebauungsplanverfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgt in der Zeit  
 

vom 11. März 2022 bis zum 11. April 2022. 
 

Während dieser Zeit können die Planunterlagen eingesehen werden und es besteht für alle Interessierten 
die Gelegenheit, sich über die Planungen zu informieren. Äußerungen und Anregungen können schriftlich 
oder zu Protokoll gegeben werden. Zudem besteht die Möglichkeit, Mitteilungen per E-Mail an die Adresse: 
planungsamt@kamp-lintfort.de zu geben. 
 
Unterlagen 
Die vollständigen Unterlagen können auf der Homepage der Stadt Kamp-Lintfort unter der Adresse 
www.kamp-lintfort.de/de/planung/aktuelle-planverfahren eingesehen werden oder über das zentrale Inter-
netportal des Landes unter www.bauleitplanung.nrw.de aufgerufen werden. Sofern Sie sich die Unterlagen 
postalisch zusenden lassen möchten, können Sie sich unter 02842/912-425 mit dem Planungsamt in Ver-
bindung setzen. Die Form der Auslegung entspricht den Vorgaben des § 3 Planungssicherstellungsgesetz 
(PlanSiG).  
 
Kontaktaufnahme 
Wir bieten Ihnen an, Ihre Fragen und Hinweise zur Planung mit dem/r zuständige/n Sachbearbeiter/in wäh-
rend der nachfolgend genannten Dienstzeiten unter 02842/912-425 telefonisch zu erörtern und sich über 
die Planungen zu informieren. Sofern darüber hinaus eine persönliche Einsichtnahme im Rathaus ge-
wünscht ist, bitten wir Sie, sich vorab während der Dienstzeiten (montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 
12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 
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18.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) unter 02842/912-425 mit dem Planungsamt in Verbindung 
zu setzen, damit wir Ihnen eine Einsichtnahme nach Absprache ermöglichen können.  
 
Hinweis 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
 
Datenschutzhinweis 
Gemäß Datenschutzgrundverordnung wird darauf hingewiesen, dass personenbezogene Daten in den ab-
gegebenen Stellungnahmen zum Zweck der Abwägung nach dem Baugesetzbuch erhoben und gespei-
chert werden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt nach Artikel 13 EU-
Datenschutzgrundverordnung zum Thema „Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung“, welches mit 
ausliegt. 
 
Kamp-Lintfort, den 25. Februar 2022 
 
 
Prof. Dr. Landscheidt 
Bürgermeister  
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Bebauungsplan 20e „Südseite Niersenberg“ 1. Änderung 

 
- Aufstellungsbeschluss und Öffentliche Auslegung - 

 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Kamp-Lintfort hat in seiner öffentlichen Sitzung am 22.02.2022 
die Aufstellung des Bebauungsplanes 20e „Südseite Niersenberg“ 1. Änderung gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen, den Entwurf gebilligt und den Beschluss gefasst, den Planentwurf gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich auszulegen.  
 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Im beschleunigten 
Verfahren kann von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach den §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 
BauGB abgesehen werden. Zudem wird von der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 
BauGB abgesehen. 
 
Planungsziel & Plangebiet 
Im südlichen Bereich des Stadtteils Niersenbruch zwischen Elsterstraße und Niersenbruchstraße befindet 
sich inmitten der Wohnbauflächen eine Fläche, die als Spielplatz genutzt wurde. Gemäß dem Spielflächen-
konzept aus dem Jahr 2006 wurde die Spielfläche aufgegeben, der Rückbau der Geräte ist bereits vor Jah-
ren erfolgt. Die Fläche soll entsprechend ihrer unmittelbaren Umgebung als Wohngrundstück nachgenutzt 
werden. Das Grundstück ist im Bebauungsplan 20e „Südseite Niersenberg“ entsprechend seiner bisherigen 
Nutzung als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Kinderspielplatz“ festgesetzt. Die angestrebte 
wohnbauliche Nutzung der Fläche ist mit den planungsrechtlichen Vorgaben nicht umsetzbar. Der Bebau-
ungsplan soll daher geändert werden. Der Planbereich des Bebauungsplanes 20e „Südseite Niersenberg“ 1. 
Änderung ist im beigefügten Übersichtsplan dargestellt. 
 
Beteiligungszeitraum 
Die öffentliche Beteiligung am Bebauungsplanverfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgt in der Zeit  
 

vom 11. März 2022 bis zum 11. April 2022. 
 

Während dieser Zeit können die Planunterlagen eingesehen werden und es besteht für alle Interessierten 
die Gelegenheit, sich über die Planungen zu informieren. Äußerungen und Anregungen können schriftlich 
oder zu Protokoll gegeben werden. Zudem besteht die Möglichkeit, Mitteilungen per E-Mail an die Adresse: 
planungsamt@kamp-lintfort.de zu geben. 
 
Unterlagen 
Die vollständigen Unterlagen können auf der Homepage der Stadt Kamp-Lintfort unter der Adresse 
www.kamp-lintfort.de/de/planung/aktuelle-planverfahren eingesehen werden oder über das zentrale Inter-
netportal des Landes unter www.bauleitplanung.nrw.de aufgerufen werden. Sofern Sie sich die Unterlagen 
postalisch zusenden lassen möchten, können Sie sich unter 02842/912-328 mit dem Planungsamt in Ver-
bindung setzen. Die Form der Auslegung entspricht den Vorgaben des § 3 Planungssicherstellungsgesetz 
(PlanSiG).  
 
Kontaktaufnahme 
Wir bieten Ihnen an, Ihre Fragen und Hinweise zur Planung mit dem/r zuständige/n Sachbearbeiter/in wäh-
rend der nachfolgend genannten Dienstzeiten unter 02842/912-328 telefonisch zu erörtern und sich über die 
Planungen zu informieren. Sofern darüber hinaus eine persönliche Einsichtnahme im Rathaus gewünscht 
ist, bitten wir Sie, sich vorab während der Dienstzeiten (montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) unter 02842/912-328 mit dem Planungsamt in Verbindung zu setzen, 
damit wir Ihnen eine Einsichtnahme nach Absprache ermöglichen können.  
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Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
 

Datenschutzhinweis 
Gemäß Datenschutzgrundverordnung wird darauf hingewiesen, dass personenbezogene Daten in den 
abgegebenen Stellungnahmen zum Zweck der Abwägung nach dem Baugesetzbuch erhoben und ge-
speichert werden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt nach Artikel 13 EU-
Datenschutzgrundverordnung zum Thema „Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung“, welches mit 
ausliegt. 
 
Kamp-Lintfort, den 25. Februar 2022 
 
 
Prof. Dr. Landscheidt 
Bürgermeister  
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Bebauungsplan LIN 144 „Altsiedlung – Teilbereich West“ 1. Änderung 

 
- Aufstellungsbeschluss und Öffentliche Auslegung - 

 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Kamp-Lintfort hat in seiner öffentlichen Sitzung am 22.02.2022 
die Aufstellung des Bebauungsplanes LIN 144 „Altsiedlung – Teilbereich West“ 1. Änderung gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB beschlossen, den Entwurf gebilligt und den Beschluss gefasst, den Planentwurf gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.  
 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Im beschleunigten 
Verfahren kann von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach den §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs.1 BauGB 
abgesehen werden. Zudem wird von der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB 
abgesehen. 
 
Planungsziel & Plangebiet 
Im Südwesten der Altsiedlung, zwischen Ringstraße, Einerstraße und Vinnstraße, befindet sich ein 
Kinderspielplatz. Gemäß dem im Juni 2019 beschlossenen Spiel- und Bewegungsraumkonzept besteht an 
dieser Spielfläche kein Bedarf mehr. Die Spielplatzfläche kann daher aufgegeben und entsprechend ihrer 
unmittelbaren Umgebung als Wohngrundstück nachgenutzt werden. Das Grundstück ist im einfachen 
Bebauungsplan LIN 144 „Altsiedlung – Teilbereich West“ als Grünfläche vermerkt. Eine Festsetzung zur 
Art der Nutzung besteht nicht. Die Zulässigkeit von baulichen Vorhaben beurteilt sich demnach derzeit nach 
§ 34 BauGB. Die Fläche könnte auf dieser Grundlage einer baulichen Nutzung zugeführt werden. 
Gleichwohl erscheint es städtebaulich erforderlich, die angestrebte bauliche Arrondierung des 
Grundstückes durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes abschließend zu ordnen. Dieser 
Planungsanlass begründet sich insbesondere durch den keilförmigen Zuschnitt der Fläche sowie deren 
Zugehörigkeit zur historischen und städtebaulich bedeutsamen Altsiedlung. Der Planbereich des 
Bebauungsplans LIN 144 „Altsiedlung – Teilbereich West“ 1. Änderung ist im beigefügten Übersichtsplan 
dargestellt. 
 
Beteiligungszeitraum 
Die öffentliche Beteiligung am Bebauungsplanverfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgt in der Zeit  
 

vom 11. März 2022 bis zum 11. April 2022. 
 
Während dieser Zeit können die Planunterlagen eingesehen werden und es besteht für alle Interessierten 
die Gelegenheit, sich über die Planungen zu informieren. Äußerungen und Anregungen können schriftlich 
oder zu Protokoll gegeben werden. Zudem besteht die Möglichkeit, Mitteilungen per E-Mail an die Adresse: 
planungsamt@kamp-lintfort.de zu geben. 
 
Unterlagen 
Die vollständigen Unterlagen können auf der Homepage der Stadt Kamp-Lintfort unter der Adresse 
www.kamp-lintfort.de/de/planung/aktuelle-planverfahren eingesehen werden oder über das zentrale 
Internetportal des Landes unter www.bauleitplanung.nrw.de aufgerufen werden. Sofern Sie sich die 
Unterlagen postalisch zusenden lassen möchten, können Sie sich unter 02842/912-425 mit dem 
Planungsamt in Verbindung setzen. Die Form der Auslegung entspricht den Vorgaben des § 3 
Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG).  
 
Kontaktaufnahme 
Wir bieten Ihnen an, Ihre Fragen und Hinweise zur Planung mit dem/r zuständige/n Sachbearbeiter/in 
während der nachfolgend genannten Dienstzeiten unter 02842/912-425 telefonisch zu erörtern und sich 
über die Planungen zu informieren. Sofern darüber hinaus eine persönliche Einsichtnahme im Rathaus 
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gewünscht ist, bitten wir Sie, sich vorab während der Dienstzeiten (montags bis mittwochs von 8.00 Uhr 
bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 
18.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) unter 02842/912-425 mit dem Planungsamt in Verbindung 
zu setzen, damit wir Ihnen eine Einsichtnahme nach Absprache ermöglichen können.  
 
Hinweis 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
 
Datenschutzhinweis 
Gemäß Datenschutzgrundverordnung wird darauf hingewiesen, dass personenbezogene Daten in den 
abgegebenen Stellungnahmen zum Zweck der Abwägung nach dem Baugesetzbuch erhoben und 
gespeichert werden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt nach Artikel 13 EU-
Datenschutzgrundverordnung zum Thema „Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung“, welches mit 
ausliegt. 
 
Kamp-Lintfort, den 25. Februar 2022 
 
 
Prof. Dr. Landscheidt 
Bürgermeister  
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Bebauungsplan STA 171 „Wohngrundstück Cambraistraße“ 

 
- Aufstellungsbeschluss und Öffentliche Auslegung - 

 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Kamp-Lintfort hat in seiner öffentlichen Sitzung am 22.02.2022 
die Aufstellung des Bebauungsplanes STA 171 „Wohngrundstück Cambraistraße“ gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB beschlossen, den Entwurf gebilligt und den Beschluss gefasst, den Planentwurf gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich auszulegen.  
 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Im beschleunigten 
Verfahren kann von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach den §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 
BauGB abgesehen werden. Zudem wird von der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 
BauGB abgesehen. 
 
Planungsziel & Plangebiet 
Rund 500 m nordwestlich des Kamp-Lintforter Stadtzentrums befindet sich das Wohngebiet an der 
Cambraistraße. Westlich angrenzend an die Wohnbebauung befindet sich ein Kinderspielplatz, welcher im 
Bebauungsplan 21 „Schulzentrum Kamper Dreieck“, 1. Änderung - Teilbereich C, 1. Änderung - 
planungsrechtlich gesichert ist. Gemäß dem im Juni 2019 beschlossenen Spiel- und 
Bewegungsraumkonzept besteht an dieser Spielfläche kein Bedarf mehr. Die Spielplatzfläche kann daher 
aufgegeben und entsprechend ihrer unmittelbaren Umgebung als Wohngrundstück nachgenutzt werden. 
Die angestrebte wohnbauliche Nutzung der Fläche ist mit den bestehenden planungsrechtlichen Vorgaben 
nicht umsetzbar, daher soll der Bebauungsplan STA 171 „Wohngrundstück Cambraistraße“ neu aufgestellt 
werden und den o. g. Bebauungsplan 21 in dem betreffenden Teilbereich ersetzen. Der Planbereich des 
Bebauungsplans ist im beigefügten Übersichtsplan dargestellt. 
 
Beteiligungszeitraum 
Die öffentliche Beteiligung am Bebauungsplanverfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgt in der Zeit  
 

vom 11. März 2022 bis zum 11. April 2022. 
 

Während dieser Zeit können die Planunterlagen eingesehen werden und es besteht für alle Interessierten 
die Gelegenheit, sich über die Planungen zu informieren. Äußerungen und Anregungen können schriftlich 
oder zu Protokoll gegeben werden. Zudem besteht die Möglichkeit, Mitteilungen per E-Mail an die Adresse: 
planungsamt@kamp-lintfort.de zu geben. 
 
Unterlagen 
Die vollständigen Unterlagen können auf der Homepage der Stadt Kamp-Lintfort unter der Adresse 
www.kamp-lintfort.de/de/planung/aktuelle-planverfahren eingesehen werden oder über das zentrale In-
ternetportal des Landes unter www.bauleitplanung.nrw.de aufgerufen werden. Sofern Sie sich die Unter-
lagen postalisch zusenden lassen möchten, können Sie sich unter 02842/912-326 mit dem Planungsamt in 
Verbindung setzen. Die Form der Auslegung entspricht den Vorgaben des § 3 Plan-
ungssicherstellungsgesetz (PlanSiG).  
 
Kontaktaufnahme 
Wir bieten Ihnen an, Ihre Fragen und Hinweise zur Planung mit dem/r zuständige/n Sachbearbeiter/in 
während der nachfolgend genannten Dienstzeiten unter 02842/912-326 telefonisch zu erörtern und sich 
über die Planungen zu informieren. Sofern darüber hinaus eine persönliche Einsichtnahme im Rathaus 
gewünscht ist, bitten wir Sie, sich vorab während der Dienstzeiten (montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 
12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 
18.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) unter 02842/912-326 mit dem Planungsamt in Verbindung 
zu setzen, damit wir Ihnen eine Einsichtnahme nach Absprache ermöglichen können.  
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Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
 
Datenschutzhinweis 
Gemäß Datenschutzgrundverordnung wird darauf hingewiesen, dass personenbezogene Daten in den 
abgegebenen Stellungnahmen zum Zweck der Abwägung nach dem Baugesetzbuch erhoben und ge-
speichert werden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt nach Artikel 13 EU-
Datenschutzgrundverordnung zum Thema „Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung“, welches mit 
ausliegt. 
 
Kamp-Lintfort, den 25. Februar 2022 
 
 
Prof. Dr. Landscheidt 
Bürgermeister  
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Bebauungsplan ROS 127 „Wohngebiet Nimmendohrstraße“, 2. Änderung 

 
- Aufstellungsbeschluss und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit - 

 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Kamp-Lintfort hat in seiner öffentlichen Sitzung am 22.02.2022 
die Aufstellung des Bebauungsplanes ROS 127 „Wohngebiet Nimmendohrstraße“, 2. Änderung gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB beschlossen, sowie den Beschluss gefasst, den Entwurf gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
öffentlich darzulegen.  
 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Im beschleunigten 
Verfahren kann von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach den §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 
BauGB abgesehen werden. Zudem wird von der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 
BauGB abgesehen. 
 
Planungsziel & Plangebiet 
Hintergrund für die geplante Änderung des Bebauungsplans ist die Absicht eines privaten Bauherrn, auf 
dem brachliegenden Grundstück im Kreuzungsbereich Moerser Straße/ Nimmendohrstraße drei Mehrfa-
milienhäuser zu errichten. Der rechtskräftige Bebauungsplan setzt für den Bereich ein Mischgebiet fest. Da 
das Vorhaben mit den planungsrechtlichen Vorgaben nicht im Einklang steht, ist eine Änderung des 
Bebauungsplans erforderlich. Die Planung dient - als Maßnahme der Innenentwicklung - der Nachver-
dichtung innerhalb eines bestehenden Siedlungsbereichs und ermöglicht somit eine bauliche Nachfolge-
nutzung der Grundstücke. Der Planbereich des Bebauungsplans ROS 127 „Wohngebiet Nimmendohr-
straße“, 2. Änderung ist im beigefügten Übersichtsplan dargestellt. 
 
Beteiligungszeitraum 
Die Planunterlagen können in der Zeit 
  

vom 11. März 2022 bis zum 11. April 2022 
 

eingesehen werden und es besteht für alle Interessierten die Gelegenheit, sich über die Planungen zu 
informieren. Äußerungen und Anregungen können schriftlich oder zu Protokoll gegeben werden. Zudem 
besteht die Möglichkeit, Mitteilungen per E-Mail an die Adresse: planungsamt@kamp-lintfort.de zu geben. 
 
Unterlagen 
Die vollständigen Unterlagen können auf der Homepage der Stadt Kamp-Lintfort unter der Adresse 
www.kamp-lintfort.de/de/planung/aktuelle-planverfahren eingesehen werden oder über das zentrale In-
ternetportal des Landes unter www.bauleitplanung.nrw.de aufgerufen werden. Die Form der Darlegung 
entspricht den Vorgaben des § 3 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG).  
 
Kontaktaufnahme 
Wir bieten Ihnen an, Ihre Fragen und Hinweise zur Planung mit dem/r zuständige/n Sachbearbeiter/in 
während der nachfolgend genannten Dienstzeiten unter 02842/912-328 telefonisch zu erörtern und sich 
über die Planungen zu informieren. Sofern darüber hinaus eine persönliche Einsichtnahme im Rathaus 
gewünscht ist, bitten wir Sie, sich vorab während der Dienstzeiten (montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 
12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 
18.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) unter 02842/912-328 mit dem Planungsamt in Verbindung 
zu setzen, damit wir Ihnen eine Einsichtnahme nach Absprache ermöglichen können.  
 
Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
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Datenschutzhinweis 
Gemäß Datenschutzgrundverordnung wird darauf hingewiesen, dass personenbezogene Daten in den 
abgegebenen Stellungnahmen zum Zweck der Abwägung nach dem Baugesetzbuch erhoben und ge-
speichert werden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt nach Artikel 13 EU-
Datenschutzgrundverordnung zum Thema „Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung“, welches mit 
ausliegt. 
 
 
Kamp-Lintfort, den 25. Februar 2022 
 
 
Prof. Dr. Landscheidt 
Bürgermeister  
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Bezirksregierung Düsseldorf 

 

 

 

 

 
Bezirksregierung Düsseldorf 

 
Bekanntmachung 

 

 

Die diesjährige Deichschau für das Stadtgebiet Kamp-Lintfort gemäß § 

95 III des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Landeswassergesetz – LWG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 25. Juni 1995, neu gefasst durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. 

Dezember 2021 findet an folgendem Termin statt: 

 

06.05.2022 Deichverband Friemersheim 

 Beginn: 10:00 Uhr 

Treffpunkt: Rheinbrücke A42 Ecke Rheindeichstraße / 
Hegentweg 

 

Die Deichschau ist grundsätzlich nicht öffentlich. Die 

Teilnahmeberechtigung ist in § 95 II LWG geregelt. Die Bezirksregierung 

Düsseldorf kann weitere Teilnehmer zulassen. 

 

Der Termin wird hiermit gemäß § 95 III 1, II 2 LWG ortsüblich öffentlich 

bekannt gemacht. 

 

 

Düsseldorf, 23.02.2022 

Im Auftrag 

Gezeichnet 

Guido Gohres 
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                                                       Kamp-Lintfort, 24.Februar.2022

                                      E  i  n  l  a  d  u  n  g 

   Der Jagdvorstand der Jagdgenossenschaft Kamp-Lintfort II lädt ein zur
  

  Genossenschaftsversammlung der 
Jagdgenossenschaft Kamp-Lintfort II

am Donnerstag, den 24. März 2022 um 19.30 Uhr
in den Versammlungsraum bei Gerd Luyven,
Vluynbuschstraße 40, 47475 Kamp-Lintfort.        

 
Tagesordnung

01. Eröffnung und Begrüßung
02. Genehmigung der Tagesordnung
03. Genehmigung der Niederschrift der Genossenschaftsversammlung vom 20.03.2018
04. Bericht des Jagdvorstands
05. Kassenbericht
06. Bericht der Kassenprüfer 2018/19 bis 2021/22
07. Entlastung der Kassenführung und des Vorstandes
08. Wahlen zum Vorstand
09. Wahlen zur Kassenführung und Schriftführung sowie des Stellvertreters
10. Wahlen der Kassenprüfer und deren Stellvertreter
11. Genehmigung des Haushaltsplanes für die Jagdjahre 2022/23 bis 2025/2026
12. Neufassung der Satzung der Genossenschaft Kamp-Lintfort II
13. Antrag auf Verlängerung des Jagdpachtvertrages vom 09.05.2014
14. Daten und Datenschutz
15. Verschiedenes

Zur  Teilnahme  an  der  Genossenschaftsversammlung  sind  alle Mitglieder  der
Jagdgenossenschaft  berechtigt.  Sie  können  sich  vertreten  lassen.  Gemäß §  10  (4)  der
Satzung  der  Jagdgenossenschaft  Kamp-Lintfort  II  darf  ein  bevollmächtigter  Vertreter
höchstens einen anderen Jagdgenossen vertreten. Die Vollmacht bedarf der Schriftform. Sie
ist vor Versammlungsbeginn vorzulegen.

Jedes Mitglied hat  dem Jagdvorstand durch Eigentumswechsel  eingetretene Änderungen
von  jagdbaren  Flächen  im  Jagdbezirk  nachzuweisen  (§4,  Abs.  2  der  Satzung).  Erbeten
werden  gleichermaßen  die  aktuellen  Adressen  (auch  Email-Adressen)  und
Bankverbindungen (IBAN). Der Vorstand bittet  alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft, die
Änderungen an den Jagdvorstand der Jagdgenossenschaft zu senden.

Bei der Versammlung gelten die aktuellen Corona-Regeln des Landes NRW.

Mit freundlichen Grüßen 

       Theo Häsel   
   - Jagdvorsteher -

Jagdvorstand /  Theo Häsel, Eugeniastraße 246a, 47475 Kamp-Lintfort, Tel. 02842 - 41100
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Sparkasse Duisburg, Regionaldirektion Kamp-Lintfort 
Aufgebote von Sparkassenbüchern 
 
 
„Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 4202270981 (alt: 102270980) der Sparkasse 
Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorle-

gung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 

 

Duisburg, den 23. Februar 2022 

 

 
 

Sparkasse Duisburg, Regionaldirektion Kamp-Lintfort 
Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 
 
 
Die Sparkassenbücher Nrn. 3201593278, 3201657503, 3245026509 (alt: 145026506), 4212059408 (alt: 
112059407), 4212059416 (alt: 112059415) der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse 
Kamp-Lintfort, wurden heute für kraftlos erklärt. 
 
Duisburg, den 17. Februar 2022 
 
 
 
 

Sparkasse Duisburg 

Der Vorstand“ 
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